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RS OGH 1969/2/27 2Ob372/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1969

Norm

ABGB §1304 A

ZPO §502 Abs5 F

Rechtssatz

Keine Zulässigkeit der Revision nach § 502 Abs 5 ZPO, wenn das Berufungsgericht im Aufhebungsbeschluß seine

Rechtsansicht nur hinsichtlich des Verschuldens des Beklagten ausspricht, die Rechtsrüge der Revision aber nur die

Frage des Mitverschuldens des Klägers betrifft.
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